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Text 

Artikel 133. (1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über 

 1. Revisionen gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes wegen Rechtswidrigkeit; 

 2. Anträge auf Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein 
Verwaltungsgericht; 

 3. Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten oder zwischen einem Verwaltungsgericht 
und dem Verwaltungsgerichtshof. 

(2) Durch Bundes- oder Landesgesetz können sonstige Zuständigkeiten des 
Verwaltungsgerichtshofes zur Entscheidung über Anträge eines ordentlichen Gerichtes auf Feststellung 
der Rechtswidrigkeit eines Bescheides oder eines Erkenntnisses eines Verwaltungsgerichtes vorgesehen 
werden. 

(3) Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, soweit das Verwaltungsgericht Ermessen im Sinne des Gesetzes 
geübt hat. 

(4) Gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der 
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das 
Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung 
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
nicht einheitlich beantwortet wird. Hat das Erkenntnis nur eine geringe Geldstrafe zum Gegenstand, kann 
durch Bundesgesetz vorgesehen werden, dass die Revision unzulässig ist. 
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(5) Von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen sind Rechtssachen, die zur 
Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes gehören. 

(6) Gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes kann wegen Rechtswidrigkeit Revision 
erheben: 

 1. wer durch das Erkenntnis in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet; 

 2. die belangte Behörde des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht; 

 3. der zuständige Bundesminister in den im Art. 132 Abs. 1 Z 2 genannten Rechtssachen. 

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 1 Z 18, BGBl. I Nr. 138/2017) 

(7) Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann einen Antrag auf Fristsetzung stellen, wer im 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als Partei zur Geltendmachung der Entscheidungspflicht 
berechtigt zu sein behauptet. 

(8) Wer in anderen als den in Abs. 6 genannten Fällen wegen Rechtswidrigkeit Revision erheben 
kann, bestimmen die Bundes- oder Landesgesetze. 

(9) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre Erkenntnisse geltenden 
Bestimmungen dieses Artikels sinngemäß anzuwenden. Inwieweit gegen Beschlüsse der 
Verwaltungsgerichte Revision erhoben werden kann, bestimmt das die Organisation und das Verfahren 
des Verwaltungsgerichtshofes regelnde besondere Bundesgesetz. 
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